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In der Zwischenzeit machte das Gesund-
heitswesen mit mittlerweile tiefroten Zah-
len auf sich aufmerksam. Und so musste 
die frisch ernannte Gesundheitsministe-
rin Nina Warken noch vor der Regierungs-
erklärung kurzfristig eine fi nanzielle Ret-
tungsaktion gemeinsam mit dem Bundes-
fi nanzministerium für den Gesundheits-
fond starten, aus dem die GKV-Kassen 
mit den Beitragsgeldern versorgt werden. 
Die fi nanzielle Notfallmaßnahme von 
800 Millionen Bundeszuschuss für den
Gesundheitsfond wurde notwendig, um 
mögliche Insolvenzen kleinerer GKV-Kran-
kenkassen zu verhindern.

Mehr Team statt Egozentrik 

Geht es nach den Vorstellungen von Kanz-
ler Merz, soll das Gesundheitsministerium 
fürderhin weniger konfl iktträchtig geführt 
werden. Statt einer kann und macht alles, 
soll Teamarbeit im Vordergrund stehen, 
was angesichts der Aufgabenfülle nur von 
Vorteil sein kann. Mithin gehen für das 
nun wieder von der CDU geführte Minis-
terium drei Juristen an den Start: Nina War-

ken als Ministerin, Tino Sorge und Dr. Georg
Kippels als parlamentarische Staatssekre-
täre. Letztere sind mit dem deutschen 
Gesundheitswesen seit längerer Zeit ver-
traut, waren sie doch langjährige Mitglie-
der des Gesundheitsausschusses oder wie 
Tino Sorge in der letzten Legislatur auch 
gesundheitspolitischer Sprecher der CDU/
CSU. Die Hoffnung der gesundheitspoli-
tischen Akteure ist jedenfalls groß, dass mit
diesem Trio die Zeiten im Bundesgesund-
heitsministerium wieder besser, will hei-
ßen konstruktiver werden.

144 Seiten Koalitionsvertrag, 
14 Seiten Gesundheitswesen

Angesichts der vielen und sattsam be-
kannten Großbaustellen kann für die neue
Legislatur mehr Ruhe und Konstruktivität 
nur von Vorteil sein. Womit sich die Frage 
stellt, ob der Koalitionsvertrag ebenfalls 
in diese Richtung geht. Liest man die 144 
Seiten mit dem Titel „Verantwortung für 
Deutschland“, fallen in Kapitel 4.2 „Ge-
sundheit und Pfl ege“ zwei Aspekte auf: 
Das Kapitel ist angesichts der gesellschaft-

lichen Bedeutung des Gesundheitswesens
und trotz der bekannten Problemstellun-
gen mit 14 Seiten recht kurz. Probleme 
werden benannt, die vorgeschlagenen,
eher iterativen Lösungsansätze setzen je-
doch einiges an Idealismus sowie „tiefe 
Taschen“ voraus. Geht es um Grundsatz-
fragen – duales Versicherungssystem, Ei-
genbeteiligungen, ... – zeigt man sich je-
doch wenig konkret, was wohl daran liegt,
dass CDU/CSU und SPD inhaltlich weit
auseinanderliegen.

Vertrag oder Vereinbarung? 

Was zu der Frage führt, warum man da-
für überhaupt einen Koalitionsvertrag 
braucht. Seit einigen Legislaturen enden 
Koalitionsverhandlungen üblicherweise 
mit der Unterzeichnung eines Koalitions-
vertrages, in dem die potenzielle (da noch 
nicht parlamentarisch gewählte) neue Re-
gierung ihre Vorstellungen, Ziele und de-
ren mögliche Umsetzung verschriftlicht hat. 
Dieser gilt fürderhin als „Basis“ für die 
Regierungsarbeit in der neuen Legislatur. 
Wobei das Wort Basis wie auch der Wort-

Der neue Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD

Regierungshandeln nach Kochbuch?
Die wichtigste Feststellung zuerst: Seit der Regierungserklärung von Neukanzler Friedrich Merz, CDU, am 14. Mai kann 
in Deutschland auf Bundesebene endlich wieder regiert werden. Immerhin vergingen seit dem Bruch der Ampelkoali-
tion bis zur verstolperten Kanzlerwerdung und nachfolgender Regierungsvereidigung am 6. Mai gut sieben Monate. 
Eine lange Zeit, in der sich die Vielzahl unerledigter Aufgaben zunehmend auftürmten. Zwei Wochen benötigte al-
leine die Mitgliederbefragung der SPD zur Annahme des Koalitionsvertrages. 
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teil „-vertrag“ weit interpretierbar sind, 
steht doch letzterer im Widerspruch zu der 
grundgesetzlich garantierten Entschei-
dungsfreiheit der gewählten Abgeordne-
ten. Diese soll ja auch für die Abgeordne-
ten der Regierungsfraktion(en) gelten.

Normative Kraft  
des politisch Faktischen

Trotzdem sind Koalitionsverträge in den 
letzten Jahrzehnten zu einer Üblichkeit 
geworden. Damit haben sich die nieder-
geschriebenen Vereinbarungen der Koa-
litionspartner quasi zu einer normativen 
Kraft des (partei-)politisch Faktischen ent-
wickelt, zu der das Tun und Lassen der 
Regierung in der Legislatur abgeglichen 
wird. An den Inhalten haben jedoch nur 
wenige der gewählten Abgeordneten, vo-
rausgesetzt sie gehören den Fraktionen 
der potenziellen Regierungspartner an, 
mitgewirkt. Denn mitverhandeln und mit-
entscheiden können nur die von den je-
weiligen Parteigremien bestimmten Partei-
mitglieder. Auf der Website der Bundes- 
regierung liest sich das so: „Regierungs-
bildung 2025, Koalitionsvertrag zwischen 
CDU, CSU und SPD. Der Koalitionsvertrag 
für die 21. Legislaturperiode trägt den Ti-
tel ‚Verantwortung für Deutschland‘. Er 
wurde von den Regierungsparteien am 
9. April 2025 vorgestellt und am 5. Mai 
unterzeichnet. Für den Inhalt des Koali- 
tionsvertrages sind die Regierungsparteien 
verantwortlich.“  (https://www.bundes-
regierung.de/breg-de/aktuelles/
koalitionsvertrag-2025-2340970)

Verhandelt ist noch nicht  
zugestimmt 

Liegt eine Koalitionsvereinbarung vor, füh-
ren die Parteien die Zustimmung zu den 
Ergebnissen auf unterschiedlichen We-
gen herbei. Am 9. April hatten sich die 
Parteispitzen auf den Koalitionsvertrag 
geeinigt. Einen Tag später stimmte bereits 
der CSU-Vorstand zu. Am 28. April folgte 
die CDU, die ihre Zustimmung auf einem 
kleinen Parteitag herbeiführte und am 
30. April die SPD nach einem 14-tägigen 

Online-Mitgliedervotum. Von 358.000 Par-
teimitgliedern nahmen 56 Prozent an der 
Abstimmung teil, von denen 84,6 Prozent 
für die Annahme des Koalitionsvertrages 
stimmten. Nun kann man das Vorgehen 
der SPD basisdemokratisch nennen, eine 
inhaltliche Bindungswirkung auf späteres 
Regierungshandeln hat auch dieses nicht. 

Wer schreibt, der bleibt 

Halten wir fest: Die Wege der Parteien, 
ein Koalitionspapier zu einem „Vertrag“ 
als Basis für das künftige Regierungshan-
deln zu machen sind unterschiedlich, aber 
im Sinne der Legitimation faktisch gleich. 
Eine Rechtsbindung der Koalitionäre, ins-
besondere der Abgeordneten, ergibt sich 
nicht. Insoweit kommt ein Koalitionsver-
trag lediglich einer Koalitionsvereinbarung 
gleich. Er stellt ein gemeinsames Bekennt-
nis zu mehr oder minder präzise formu-
lierten Zielen (manchmal sind das sogar 
die Versprechungen vor der Wahl) dar, 
welche einer steten Anpassung an die je-
weilige politische Realität bedürfen. Wenn 
man so will, handelt es sich um ein Koch-
buch für die neue Legislatur: Ingredien-
zen für die Gerichte, auf die man sich ver-
ständigen konnte und deren jeweiligen 
Köche. Gekocht werden kann aber nur 
mit den Zutaten, die, wenn es so weit ist, 
auch auf dem Markt verfügbar sind. 

Wie akribisch die Absprachen im Koalitions- 
vertrag in der Legislatur abgearbeitet wer-
den, hängt dann von dem einzelnen Minis-
ter ab. In der vorzeitig beendeten Ampel-
koalition galt Ex-Bundesgesundheitsminis- 
ter Karl Lauterbach als fleißiger Abarbeiter 
des damaligen 114 Seiten starken Koali-
tionsvertrages mit dem verheißungsvollen 
Titel „Mehr Fortschritt wagen. Bündnis für 
Freiheit, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit“. 
Immerhin 19 Gesetze, die meisten von ihm 
als Reform tituliert, hat der Gesundheits-
ökonom auf den Weg gebracht. 

Minister Unfertig 

Ob Lauterbach damit gemäß Eigendar-
stellung seiner Nachfolgerin eine „gut 

geölte Gesetzesmaschine“ hinterlassen 
hat, sei einmal dahingestellt. Fakt ist, dass 
sein – trotz Koalitionsvertrag – planloses 
und sprunghaftes Gesetzeswirken Nina 
Warken einen Flickenteppich aus halbfer-
tigen Gesetzesvorhaben und weitreichen-
den, leider aber nur halbgaren Reformen, 
insbesondere der Klinikreform, hinterlas-
sen hat. In einem zwölfseitigen Brief, ge-
richtet Ende letzten Jahres an die Noch-
Fraktionsmitglieder von SPD und Grünen, 
zieht er folgendes Fazit: „Wir können mit 
Fug und Recht behaupten: Wir haben viel 
erreicht! Trotz erheblichem Sanierungs-
bedarf im Gesundheitswesen wird es in 
dieser Legislaturperiode keine Leistungs-
einschränkungen für Patientinnen und 
Patienten geben.“ Heißt übersetzt: Nach 
mir die Sintflut. Der ehemalige gesund-
heitspolitische Sprecher der CDU/CSU und 
jetzige parlamentarische Staatssekre- 
tär im Bundesgesundheitsministerium, 
Tino Sorge, CDU, bezeichnete beispiels-
weise die Lauterbachsche Klinikreform 
gar als den „Tiefpunkt des föderalen Mit- 
einanders“. 

Einhundert Fragen zur Amtszeit 

Wer sich einen konzentrierten Überblick 
über die für viele stressige Amtszeit und 
den Output des Gesundheitsökonomen 
auf dem Ministersessel des BMG verschaf-
fen möchte, dem sei die kleine Anfrage der 
Fraktion der CDU/CSU „Einhundert Fragen 
zur Amtszeit des Bundes-
ministers für Gesundheit“ 
(https://dserver.
bundestag.de/
btd/20/141/2014142.pdf) 
 
samt Antwort der Bundes-
regierung (https://dserver.
bundestag.de/
btd/20/146/2014649.pdf) 
 
zum Ende der 20. Legislatur empfohlen. 
Zitat: „Nach Auffassung der Fragesteller 
ist zu beobachten, dass bei nahezu allen 
Akteuren im deutschen Gesundheits- 
wesen die Unzufriedenheit über die Ent-
scheidungen in der Gesundheitspolitik seit 
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2021 massiv angewachsenen ist. Gleich-
zeitig wird ein Mangel an konstruktiver 
und vertrauensvoller Kommunikation be-
klagt, was – nicht nur nach Einschätzung 
der Fragesteller – zu einer mangelnden 
Akzeptanz politischer Entscheidungen im 
Gesundheitswesen und zu einem sinken-
den Vertrauen in das Gesundheitswesen 
insgesamt geführt hat.“

Von der CDU zur SPD und zurück 

Soweit die Zustandsbeschreibung des der-
zeitigen Gesundheitswesens, die sich auch
in dem Gesundheitskapitel des Koalitions-
vertrages wiederzufi nden scheint. Aller-
dings sind wolkige, wenig konkrete oder 
geradezu fantastisch anmutende Formu-
lierungen ein Kennzeichen fast aller 144 
Vertragsseiten. Nachfolgend ein typisches 
Formulierungsbeispiel aus dem Koalitions-
vertrag (https://www.koalitionsvertrag-
2025.de/), um sich in die idealtypische 
Vorstellungswelt der CDU/CSU- und SPD-
Politiker und scheinbar unbegrenzt ver-
fügbaren Ressourcen einzuschwingen. 
Auf Seite 58 stellt die Koalition unter der 
Überschrift „Gute Gesetzgebung“ den 
Entstehungs- und Umsetzungsprozess der 
Gesetzgebungsverfahren für die neue 
Legislatur vor. Doch lesen Sie selbst: 

Gute Gesetzgebung (Seite 58) 

„Gesetze, Verordnungen und Regelun-
gen, die nicht gemacht werden müssen,
werden wir nicht machen. Gesetze, die 
ihren Zweck nicht oder nicht mehr er-
füllen, werden wir streichen. Gute Ge-
setzgebung ist gründlich, integrativ und 
transparent. Unser Recht muss verständ-
lich und digitaltauglich sein. Für uns gilt: 
Erst der Inhalt, dann die Paragrafen. 
Bereits in der Frühphase von Gesetz-
gebungsverfahren werden wir Praxis-
checks durchführen und Betroffene so-
wie Vollzugsexperten und -expertinnen 
aus Bund, Ländern und Kommunen mit 
angemessenen Fristen (in der Regel 
vier Wochen) beteiligen. Um den Wir-
kungsgrad von Gesetzen nachprüfbar 
zu machen, etablieren wir Erfolgsindi-

katoren, an deren Maßstab der spätere 
Gesetzesvollzug gemessen werden kann.
Unsere Gesetzentwürfe enthalten eine 
Visualisierung von Organisationsstruk-
turen, Prozessabläufen und Wirkungs-
modellen. Wir werden im Bundestag 
regelmäßig über die Umsetzung von 
geltenden Gesetzen beraten. Überbor-
dende und wirkungslose Berichtsp� ich-
ten werden wir streichen und wieder-
kehrende Berichte grundsätzlich der
Diskontinuität unterstellen.“

Wenn das der zukünftige Gesetzgebungs-
maßstab sein soll, dann wird die Menge 
der Gesetze, vor allem aber deren Quali-
tät zu einer kritischen, den Gesetzesoutput 
limitierenden Größe. Der sprunghafte und 
iterative Gesetzgebungsprozess des ehe-
maligen Bundesgesundheitsministers wäre 
mit dieser Vorgabe nicht mehr möglich. 

Vorab: Die Zahnmedizin wird in diesem 
Koalitionsvertrag, im Vergleich zu den
Ärzten und Apothekern, nicht direkt ad-
ressiert. Aus Politikerperspektive bedeu-
tet das good news, da man sich um die 
Zahnärzteschaft derzeit nicht kümmern 
brauche – läuft! Dennoch ist die Zahnärzte-
schaft bei einigen der in der Koalitions-
vereinbarung genannten Themen mittel-

bar betroffen, was insbesondere für das 
große Thema Bürokratieabbau gilt. 

Das Gesundheitswesen fi ndet sich im Ka-
pitel 4 unter der Überschrift „Starker Zu-
sammenhalt, standfeste Demokratie“ ne-
ben den Bereichen Familie, Frauen, Jugend, 
Senioren und Demokratie, sowie Sport, 
Ehrenamt und Kultur und Medien wieder. 
Die auf 14 Seiten dargelegten Vorstellun-
gen der Koalitionäre zu Gesundheit und 
Pfl ege werden nachfolgend in einer ge-
kürzten Übersicht dargestellt. Auch im 
gesundheitspolitischen Kapitel fi nden sich 
zwei Themen, bei denen die Koalitionäre 
zu keiner „vertraglichen“ Einigung fi nden 
konnten und zur klassischen politischen 
Problemlösung eine Expertenkommission 
einsetzen. Dies betrifft die Finanzsituation 
der GKV- und Pfl egekassen, bei der kon-
krete Maßnahmen bis Frühjahr 2027 vor-
liegen sollen sowie die Pfl egereform. Hier 
soll die Kommission Ergebnisse bis Ende 
2025 vorlegen. 

Die Regelungen des Koalitionsvertrages im 
Kapitel 4.2 „Gesundheit und Pfl ege“ stel-
len wir Ihnen in der nächsten Ausgabe vor. 

Der Beitrag wird in der nächsten Ausgabe fort-

gesetzt!
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